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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 

Abteilung 7 - Wirtschaftsstandort 

 

 

     

   Datum 19.05.2026 
   Zahl 07-UVP-41568/2025-106 

   Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! 
 

Betreff: 
 
 

   

 H2-Liesertal Forschungsanlagen GmbH & Co KG, 

9020 Klagenfurt am Wörthersee;  

„Kraftwerk Lieserhofen samt 

Wasserstoffforschungsanlage in Gmünd“, 

Feststellungsverfahren gemäß § 3 Abs. 7 UVP-G 

2000; Bescheid - Feststellung des Nichtvorliegens; 

Kundmachung 

 Auskünfte Mag. Sara Madlen Fritz 

  Telefon 050 536-17039 

  Fax 050 536-17000 

  E-Mail abt7.post@ktn.gv.at 
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Amt der Kärntner Landesregierung 
Abteilung 7 – Wirtschaftsstandort  

 
KUNDMACHUNG 

 
der öffentlichen Auflage  

 

 

des Bescheides der Kärntner Landesregierung vom 19.05.2026, Zahl: 07-UVP-41568/2025-100, betreffend das 
Feststellungsverfahren gemäß § 3 Absatz 7 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000), BGBl. I 
Nr. 697/1993, idF. BGBl. I Nr. 35/2025, zum Vorhaben „Kraftwerk Lieserhofen samt Wasserstoffforschungsanlage 
in Gmünd“ in den Gemeinden Gmünd in Kärnten, Trebesing und Seeboden am Millstätter See, der H2-Liesertal 
Forschungsanlagen GmbH & Co KG. 
 
Die Kärntner Landesregierung als UVP-Behörde erster Instanz hat über den Antrag des Umweltanwaltes vom 
03.11.2025 sowie der H2-Liesertal Forschungsanlagen GmbH & Co KG, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt 
Mag. Andreas Horacek, Alter Platz 24, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, vom 06.02.2026 ein Verfahren zur 
Feststellung über das Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung betreffend das gegenständliche Vorhaben 
durchgeführt und wie folgt entschieden: 
 
Es wird festgestellt, dass das geplante Vorhaben „Kraftwerk Lieserhofen samt 
Wasserstoffforschungsanlage in Gmünd“ der H2-Liesertal Forschungsanlagen GmbH, vertreten durch Herrn 
Rechtsanwalt Mag. Andreas Horacek, Alter Platz 24, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, in den Gemeinden Gmünd 
in Kärnten, Trebesing und Seeboden am Millstätter See, auf den Parzellen Nr. 766/1 und 744/1, KG Gmünd und 
Parz. Nr. 1327, KG 73019 Landfraß sowie Parzelle Nr. 95/3 und 95/4, beide Katastralgemeinde 73218 
Lieserhofen und Parzellen Nr. 1157 und 1414, KG Landfraß sowie Nr. 1158 KG Landfraß, nach Maßgabe und 
auf Grundlage der mit dem behördlichen Vermerk versehenen und einen integrierenden Bestandteil dieses 
Bescheides bildenden Projektunterlagen, nicht die Tatbestände der Ziffer 30 lit. a, lit. b sowie lit. c und lit. d und 
Ziffer 80 lit. b des Anhanges 1 zum UVP-G 2000 sowie keine weiteren Tatbestände des Anhanges 1 zum UVP-
G 2000 erfüllt und daher nicht der Verpflichtung der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegt. 
 
Der Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 19.05.2026, Zahl: 07-UVP-41568/2025-100 wird gemäß § 3 
Absatz 7 UVP-G 2000 in der Zeit vom 22. Mai 2026 bis einschließlich 03. Juli 2026 für die Dauer von 6 
Wochen bei: 
 

• der Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten, Hauptplatz 20, 9853 Gmünd in Kärnten, als Standortgemeinde; 

• der Gemeinde Trebesing, Trebesing 15, 9852 Trebesing, als Standortgemeinde; 

• der Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See, Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See, als 

Standortgemeinde; 
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• und beim Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 7 – Wirtschaftsstandort, Mießtaler Straße 1, 9020 
Klagenfurt am Wörthersee (nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung)  

 

zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. 

 
Die Kundmachung und der Feststellungsbescheid sind auch im Internet auf der Website der Kärntner 
Landesregierung www.ktn.gv.at (Menüpunkte: Service/Amtliche Informationen/ Umweltverträglichkeitsprüfung/ 
Umweltverträglichkeitsprüfung Feststellungsverfahren) abrufbar. 
 
 

Für die Kärntner Landesregierung: 
Mag.a Kaidisch-Kopeinigg 

 
 
Ergeht an: 
 

1. die Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten, Hauptplatz 20, 9853 Gmünd in Kärnten, als Standortgemeinde;  
 

Mit dem Ersuchen um Anschlag der Kundmachung an der Amtstafel und Auflage des 
beiliegenden ha. Feststellungsbescheides vom 19.05.2026, Zahl: 07-UVP-41568/2025-100 zur 
öffentlichen Einsicht für die Dauer von 6 Wochen vom 22. Mai 2026 bis einschließlich 03. Juli 
2026. 

 

Die Kundmachung möge mit Anschlags- und Abnahmevermerk versehen und nach Ablauf der 
Auflagefrist retourniert werden.  
 

2. die Gemeinde Trebesing, Trebesing 15, 9852 Trebesing, als Standortgemeinde 
 

Mit dem Ersuchen um Anschlag der Kundmachung an der Amtstafel und Auflage des 
beiliegenden ha. Feststellungsbescheides vom 19.05.2026, Zahl: 07-UVP-41568/2025-100 zur 
öffentlichen Einsicht für die Dauer von 6 Wochen vom 22. Mai 2026 bis einschließlich 03. Juli 
2026. 

 

Die Kundmachung möge mit Anschlags- und Abnahmevermerk versehen und nach Ablauf der 
Auflagefrist retourniert werden.  

 
3. die Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See, Hauptplatz 1, 9871 Seeboden am Millstätter See, als 

Standortgemeinde 
 

Mit dem Ersuchen um Anschlag der Kundmachung an der Amtstafel und Auflage des 
beiliegenden ha. Feststellungsbescheides vom 19.05.2026, Zahl: 07-UVP-41568/2025-100 zur 
öffentlichen Einsicht für die Dauer von 6 Wochen vom 22. Mai 2026 bis einschließlich 03. Juli 
2026. 

 

Die Kundmachung möge mit Anschlags- und Abnahmevermerk versehen und nach Ablauf der 
Auflagefrist retourniert werden.  

 
4. die Abteilung 1 (Landesamtsdirektion), BGM Servicestelle, zH Herrn Siegfried Wiggisser, im Hause;  

 

Mit dem Ersuchen um Anschlag der Kundmachung an der Amtstafel vom 22. Mai 2026 bis 
einschließlich 03. Juli 2026 und Retournierung der Kundmachung mit Anschlags- und 
Abnahmevermerk.  

 
Zur Kenntnis an: 
 

5. die H2-Liesertal Forschungsanlagen GmbH & Co KG, vertreten durch Herrn Mag. Andreas Horacek, 
Alter Platz 24, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (per E-Mail: kanzlei@ra-horacek.at).  
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